
 IG Highland Pony “DER CLAN” e.V. 

1.Vorsitzende 2.Vorsitzende Vorstand Vorstand Volksbank Einbeck 

Patricia Laves Daniela Brauer  Dr. Katrin Magel Gerhard Andres-Günther BLZ 262 614 92 

Clusweg  Pottbrink 1 Forsthausstr. 10 Ecke Holz 1a Kto.5617000 

37574 Einbeck 37632 Vorwohle 35305 Grünberg 34369 Hofgeismar Sitz Essen 

05561/4013 05534/941844 06401/229440 05671/766399 Amtsgericht Essen 

www.highlandponies.de             VR5210 

 

 
Breed Show 2013 
 
 
Datum / Zeit:  Samstag, 05.10.2011 / 9:00 Uhr 
 
Ort:   Rittergut Brokeloh, 31628 Landesbergen  
    
 
Veranstalter:  IG Highland Pony „DER CLAN“ e. V. 
 
Richter:   Mrs. Sheila Brooks 
 
Nennungen: Per Post an: Daniela Brauer, Pottbrink 1, 37632 Vorwohle,  
 Email: info@highlandponies.de 

Nennformular ist anhängig. 
 Der Nennung ist eine Kopie des Abstammungsnachweises, Foto für Katalog (wenn 

vorhanden) und das Nenngeld (Kopie des Überweisungsträgers, Konto 5617000, BLZ 
262 614 92, Volksbank Einbeck) beizufügen. 

 
Nenngeld: 25,-€/Pferd (einmalig für die gesamte Veranstaltung!) 

   Nachnennungen: 35 €/Pferd 

  

Nennungsschluss: 15. August 2013 (Datum des Poststempels) 
Nachnennungen sind möglich! 

 
Zugelassene Pferde: Reinrassige Hengste, Stuten und Wallache (siehe auch die beigefügten original 

schottischen Vorschriften)  
 
Klassen/Durchführung: Vormittags ‚klassische Zuchtschau‘ 
 
 Zuchtschau (In-hand classes):  
 
 Jungpferde 1-3 jährig 
 Zuchtstuten mit Fohlen bei Fuß 
 Stuten bis 1,42 cm Stockmaß 
 Stuten ab 1,43 cm Stockmaß 
 Wallache bis 1,42 cm Stockmaß 
 Wallache ab 1,43 cm Stockmaß 
 Hengste 
 
 Sattelklasse (Ridden classes):  
 
 Anforderungen: Reiten in der Abteilung und Einzelaufgabe nach Weisung der Richter 

in allen drei Grundgangarten. Kein Fremdreitertest. Ein Reiter pro Pferd erlaubt. 
 Ponys bis 1,42 und Ponys ab 1,43 
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 Nachmittags ‚die Vielseitigkeit des Highlandponys‘ 
 

Arthus Cup ‚the verstile breed‘ 
 pro Vorführung max. 5 Minuten Zeit, Musik ist dem Veranstalter rechtzeitig 

einzureichen. Bitte eine kurze Beschreibung der Vorführung beifügen und benötigte 
Hilfsmittel (z.B. Hindernisse) aufgeben. 

 
 Kleine Paardressur 
 Offene Klasse für alle Reitweisen und Ausrüstungen soweit diese korrekt verschnallt 

werden und tierschutzrechtlich vertretbar sind. 
 Geritten nach vorgegebener Aufgabenstellung in allen drei Grundgangarten inklusive 

Trabstangen – die Aufgabe wird vorab bekanntgegeben und auch während der 
Prüfung verlesen (es braucht also niemand auswendig lernen) 

 Die Paare werden vom Veranstalter eingeteilt, so dass sich ein harmonisches Bild 
ergibt (Größe, Schrittlänge, Farbe der Ponys….) 

 
 Reise nach Jerusalem 
 Teams: Kinder bis 12 Jahre mit Begleitperson (min. 16 Jahre alt) und Pony  
 
 Die Ponys mit den Kindern darauf werden von dem Erwachsenen zur Musik geführt, 

wenn diese unterbrochen wird muss sich schnellstmöglich auf einen der 
bereitliegenden Jutesäcke gestellt werden.  

  
 Staffelritt 
 Länge der Strecke ca 300 m, mehrere Aufgaben werden zu bewältigen sein. 
 Die Teilnehmer werden in zwei Mannschaften eingeteilt (per Los), die gegeneinander 

antreten. 
 
Für alle geritten Prüfungen gilt Kappenpflicht! Gerittene Ponys müssen mindestens 4 Jahre alt sein 
  
 
Boxen / Paddocks: Boxen sind direkt auf dem Rittergut zu bestellen. 
 Boxen: 12,5,-€ /Tag inkl. Heu und Wasser 
 

Paddocks können aufgestellt werden. Paddockmaterial (Stangen und Litze sowie 
Batterie) ist dazu selber mitzubringen und kann nicht vom Veranstalter zur 
Verfügung gestellt werden! 
Paddocks: 5,- €/Tag inkl. Heu und Wasser 
 
Die Abrechnung der Boxen und Paddocks wird von Herrn Niemeyer, Rittergut 
Brokeloh direkt vorgenommen. 

 
Unterbringung/Zelten:  siehe weitere anhängende Informationen. 
 
Kataloganzeigen: schwarz/weiß, ½ Seite10,-€, 1/1 Seite 20,-€ 
 
Sonstige Bestimmungen: die genannten Ponys müssen ausreichend Haftpflicht versichert sein und frei  
   von ansteckenden Krankheiten sein (gilt auch für Begleitpferde!) 
   Die Teilnahme findet ausschließlich auf eigene Gefahr statt. Mit ihrer Unterschrift 
   bestätigen Besitzer und Reiter (bzw. einer seiner Erziehungsberechtigten), dass   
   er/sie Kenntnis von dieser Regelung genommen hat und sie akzeptiert. 
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   Eine Bestätigung der Anmeldung erfolgt nicht. Mit der Anmeldung erklärt der  
   Besitzer verbindlich, dass seine genannten Ponys frei von ansteckenden  
   Krankheiten sind, dass er bei Krankheitserscheinungen die Kosten für die 
   tierärztliche Untersuchung trägt. 
   Eine Haftung seitens des Veranstalters kann in keiner Form übernommen  
   werden. Es besteht zwischen dem Veranstalter einerseits, den Beschickern und 
   den aktiven Teilnehmern andererseits kein Vertragsverhältnis. 
   Mithin ist jede Haftung für Zuschauer, Pferde u. Material ausgeschlossen.  
   Insbesondere sind die aktiven Teilnehmer nicht „Gehilfen im Sinne der §§278 und 
   831 BGB“. Die Vorführer und Pferdebesitzer haften für 
   Schäden, die sie an Dritten und deren Einrichtungen verursachen. 
 
 Equidenpass bei Anreise bitte vorlegen, ausgenommen sind Fohlen bei Fuß. Die 

Fohlen müssen am Schautag mindestens 4 Wochen alt sein. 
  
 Es sind die Bestimmungen des deutschen Tierschutzgesetzes zu beachten. 

Insbesondere ist das Clippen und Ausrasieren der Ohren verboten. Ponys, die jünger 
als dreijährig sind, dürfen nicht beschlagen vorgestellt werden. Zuwiderhandlungen 
werden mit sofortigem Ausschluss ohne Erstattung von Kosten geahndet. 

 
 Der Veranstalter behält sich vor die Veranstaltung bei einer zu geringen 

Teilnehmeranzahl abzusagen. Die Nenngebühr wird in diesem Fall erstattet. 
 
 


